
S T A D T  N O R D E N  

 
 

Protokol l  
über die Sitzung des Rates der Stadt Norden (19/Rat/2019) 

am 26.06.2019 

im Saal des Hotel Reichshof, Neuer Weg 53, Norden 

- öffentliche Sitzung - 

Sitzungsdauer und Anwesenheit siehe Anwesenheitsliste 

 

 

Tagesordnung:  
 

 

 

  1.   Eröffnung der Sitzung (öffentlicher Teil) 

  

  2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

  

  3.   Feststellung der Tagesordnung mit Entscheidung über die Aufnahme von Dringlichkeits-

anträgen 

  

  4.   Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

  

  5.   Bekanntgaben 

  

  6.   Durchführung der Einwohnerfragestunde 1. Teil 

  

  7.   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Rates vom 02.04.2019 

 0914/2019/1.2 

  8.   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Rates vom 06.05.2019 

 0941/2019/1.2 

  9.   Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung  

Durchführung einer außerordentlichen Tilgung 

 0889/2019/1.1 

  10.   Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung 

Drohne mit Wärmebildkamera 

 0930/2019/1.1 

  11.   Unterstützung des Resolutionsentwurfs des Niedersächsischen Städteages zur Reform der 

Grundsteuer - Grundsteuerreform umgehend auf den Weg bringen - Den Bankrott nie-

dersächsischer Kommunen abwenden! 

 0926/2019/1.1 

  12.   Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Haushaltsoptimierung 

 0923/2019/1.1 

  13.   Grundsanierung des Jugendhausgebäudes und dessen Anpassung an moderne offene 

Kinder- und Jugendarbeit 

 0910/2019/2.2 

  14.   Straßenausbaubeiträge Neuseedeicher Weg 

Endgültige Abrechnung des 1. Abschnitts 

 0873/2019/3.3 

  15.   Bebauungsplan Nr. 211; Gebiet: nördlich "Im Hooker"; Aufstellungsbeschluss, Beteiligun-

gen der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

 0890/2019/3.1 
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  16.   Bebauungsplan Nr. 18, 1. Änderung; Gebiet: "Frisia-Gelände"; Antrag der Fa. IVS-

Projektentwicklung, Emden 

 0891/2019/3.1 

  17.   Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 199b V; Gebiet: "Nordsee-Camp - Chalets / 

Woodlodges" und 97. Änderung des Flächennutzungsplanes - erneuter Auslegungsbe-

schluss 

 0578/2018/3.1 

  18.   Satzung der Stadt Norden über die Veränderungssperre im Ortsteil Westlintel, Bereich: 

Hollander Weg / Bogenstraße 

 0883/2019/3.1 

  19.   Bebauungspläne in den Siedlungsbereichen der Stadt Norden - Antrag der FDP Ratsfrak-

tion 

 0929/2019/3.1 

  20.   Neuansiedlung toom-Markt - Anbindung an die B72, Planfeststellungsverfahren 

 0798/2019/3.1 

 20.1.   Neuansiedlung toom-Markt - Anbindung an die B72, Planfeststellungsverfahren 

 0798/2019/3.1/1 

  21.   106. Änderung des Flächennutzungsplanes,  Aufstellungsbeschluss zur und Beschluss über 

die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange 

 0885/2019/3.1 

  22.   Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 87 (Ortsteil Leybuchtpol-

der) "Sondergebiet Bauhof" und Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 

der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 0884/2019/3.1 

  23.   98. Änderung des Flächennutzungsplanes; Gebiet: "Tunnelstraße" - Abwägung, Feststel-

lungsbeschluss 

 0903/2019/3.1 

  24.   Bebauungsplan Nr. 128; Gebiet: "Tunnelstraße" - 2. Entwurf mit örtlichen Bauvorschriften - 

Abwägung, Satzungsbeschluss 

 0904/2019/3.1 

  25.   Bebauungsplan Nr. 78, 1. Änderung; Gebiet: "Verkehrsübungsplatz Wildbahn"; Aufstel-

lungsbeschluss, Beteiligungsverfahren 

 0920/2019/3.1 

  26.   Bewirtschaftung von Schulbudgets über kommunale Schulgirokonten 

 0907/2019/2.2 

  27.   Anträge zur Verweisung an die zuständigen Ausschüsse 

  

 27.1.   Norden ruft den Klimanotstand aus; 

Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 11.06.2019 

 0943/2019/1.2 

  28.   Dringlichkeitsanträge 

  

  29.   Anfragen, Wünsche und Anregungen 

  

  30.   Durchführung der Einwohnerfragestunde 2. Teil 

  

  31.   Festlegung des nächsten Sitzungstermins 

  

  32.   Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil) 
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zu 1 Eröffnung der Sitzung (öffentlicher Teil) 

  

  

  

 Der Vorsitzende eröffnet um 17:05 Uhr die öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Norden und 

begrüßt die Anwesenden. 

 

 

zu 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

  

  

  

 Der Vorsitzende stellt die frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des 

Gremiums fest. 

 

 

zu 3 Feststellung der Tagesordnung mit Entscheidung über die Aufnahme von Dringlichkeitsanträ-

gen 

  

 Der Vorsitzende beantragt, die Tagesordnungspunkte 11 (Beschluss-Nummer 0926/2019/1.1) 

und 19 (0929/2019/3.1) von der Tagesordnung abzusetzen 

 

 Der Rat beschließt einstimmig: 

 

Die Tagesordnungspunkte 11 (Beschluss-Nummer 0926/2019/1.1) und 19 (0929/2019/3.1) wer-

den abgesetzt. 

 

 

Sodann wird die mit Schreiben vom 13.06.2019 bekannt gegebene Tagesordnung vom Rat 

festgestellt. 

 

  

 

zu 4 Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

  

 Keine.  

 

  

  

 

zu 5 Bekanntgaben 

  

  

  

 Bürgermeister Schmelzle teilt mit, dass der Baubetriebshof zum 01.07.2019 einen Kredit in Höhe 

von 700.000 € bei der DZ HYP zu einem Zinssatz von 0,56 % und einer Laufzeit bis zum 30.06.2033 

aufgenommen habe. Die Konditionen seien erheblich günstiger als geplant. 

 

 

Bürgermeister Schmelzle erklärt, dass die Neugestaltung des Schwanenteiches nunmehr abge-

schlossen sei. Dieser sei in einem TOP zustand. Er präsentiert die Arbeiten anhand einer Power-

Point-Präsentation (siehe Anlage zum Protokoll).  
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Fachdienstleiter Swyter gibt zu Protokoll: 

 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.04.19 beschlossen: 

 

 Der Rat der Stadt Norden erteilt dem Bürgermeister den Auftrag, mit den Bauinteressen-

ten auf dem Nachbargrundstück des Schlachthofes und den Mitgliedern der Schlacht-

hofbetreibergemeinschaft umgehend gemeinsame Gespräche, spätestens bis zum 

31.05.19 aufzunehmen. Dabei ist zu klären, in wieweit die einzelnen Interessen miteinan-

der vereinbar bzw. verknüpfbar sind. Entsprechende Lösungsmöglichkeiten sind zu er-

arbeiten.            

 Der Bürgermeister erhält den Auftrag in den folgenden öffentlichen Ratssitzungen, erst-

mals am 25.06.19 über den Stand der o.g. Gespräche zu berichten. 

 

In der Zwischenzeit hat es erste Gespräche mit den beteiligten Parteien gegeben. Hierbei ging 

es im Wesentlichen um das Erarbeiten und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten. Die intensiv 

geführten Gespräche waren offen und lösungsorientiert. Derzeit erfolgt die Prüfung einer ge-

meinsam entwickelten Option, ohne das derzeit Zwischenergebnisse verkündet werden kön-

nen. 

 

Entgegen der o.g. Beschlussfassung des Rates hat eine nichtöffentliche Beratung dieses Tages-

ordnungspunktes zu erfolgen. Aufgrund der Gesprächsinhalte und der Einzelheiten der ge-

wünschten vertraglichen Vereinbarung besteht ein berechtigtes Interesse Einzelner (hier: 

Schlachthofbetriebsgemeinschaft), auf nichtöffentliche Beratung. 

 

 

  

  

 

zu 6 Durchführung der Einwohnerfragestunde 1. Teil 

  

  

  

 Ratsfrau Ippen sowie Ratsherr Fischer-Joost nehmen an der Sitzung teil.  

 

Ein Bürger möchte wissen, wann die Arbeiten an der Osterstraße vorangehen. 

 

Bürgermeister Schmelzle antwortet, dass seitens des Landkreises derzeit Ausbesserungsarbeiten 

stattfinden. Bezüglich der Umgehung um die Kath. Kirche gebe es derzeit Verhandlungen. Man 

sei auf einem guten Weg. 

 

Ein Bürger erkundigt sich nach der Zukunft des Norder Kinos. 

 

Bürgermeister Schmelzle erklärt, dass es am Montag entsprechende Gespräche mit den Frakti-

onen, der Kreisvolkshochschule und der Betreiberfamilie gegeben habe. Die Gespräche seien 

sehr schwierig, da es auch um wirtschaftliche Interesse gehe. 

 

Ein Bürger kritisiert, dass bei Absperrungen der Osterstraße anlässlich von Veranstaltungen, die 

Beschilderung nicht ausreichend sei. Diese finden bei den Verkehrsteilnehmern nicht die aus-

reichende Beachtung.  
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zu 7 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Rates vom 02.04.2019 

 0914/2019/1.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Gem. § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung beschließt der Rat über die Genehmigung des Proto-

kolls.  

 

 

 

  

  

Der Rat beschließt:  

 

Das Protokoll wird genehmigt. 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 32 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 1 

 

 

 

zu 8 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Rates vom 06.05.2019 

 0941/2019/1.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Gem. § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung beschließt der Rat über die Genehmigung des Proto-

kolls.  

 

 

  

  

Der Rat beschließt:  

 

Das Protokoll wird genehmigt. 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 31 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 2 

 

 

 

zu 9 Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung  

Durchführung einer außerordentlichen Tilgung 

 0889/2019/1.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Im Zusammenhang mit der Annahme des Vermächtnisses „Bremer Straße1-12“ wurde durch 

die Stadt Norden der bestehende Kredit für das Gebäude mit einem Restkapital von 164.431,49 

€ (Stand 31.12.2016) übernommen.  
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Das Gebäude Bremer Straße 1-12 wurde seinerzeit als Projekt des sozialen Wohnungsbaus er-

richtet. Es umfasst 12 Wohneinheiten (zwischen 74 und 85 m² Wohnfläche je Wohnung), die nur 

an Mieter mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden.  

 

Der übernommene Kreditvertrag hat eine Zinsfreistellung bis zum 31.08.2019. Es handelt sich um 

ein Ratendarlehen mit 1,5%iger Tilgung (1.840,65 € halbjährlich) und einem  

Verwaltungskostenbeitrag von 0,5% (613,55 € halbjährlich). Zinsen wurden bisher nicht gezahlt. 

Zum 31.08.2019 besteht eine Restschuld i. H. v. 153.694,37 €.  

 

Die kreditgebende Bank bietet der Stadt nach Ende der Zinsfreistellung eine Ablösung des 

Restschuldbetrages zum 31.08.2019 oder eine Anschlussfinanzierung ab dem 01.09.2019 zu fol-

genden Konditionen an:  

 

Zinsbindung    Sollzins 

10 Jahre   0,45% 

15 Jahre   0,78% 

20 Jahre   1,08% 

 

Daneben wäre der Verwaltungskostenbeitrag auf den Ursprungskredit zu entrichten und die 

Tilgung mit 1,5% jährlich.  

 

Der Verwaltungskostenbeitrag halbiert sich, wenn das Darlehen zur Hälfte zurückgezahlt ist. Bei 

Beibehaltung der Tilgung wäre dies im Jahr 2028 der Fall.  

 

Die Angebotsannahme zur Anschlussfinanzierung ab dem 01.09.2019 bei einer Zinsbindung von 

20 Jahren würde für diesen Zeitraum Zahlungsverpflichtungen in folgender Höhe auslösen: 

 

Sollzins-Zahlungen in Höhe von ca. 25.700 € und Verwaltungskostenbeitragszahlungen in Höhe 

von ca. 17.500 € (insgesamt 43.200 €).  

 

Nach Ablauf des 20-jährigen Kreditzeitraums wäre dann noch ein Restdarlehen von 81.602,24 € 

vorhanden, das - bei erneuter Anschlussfinanzierung - für die Stadt voraussichtlich weitere Soll-

zinszahlungen und weitere Verwaltungskostenbeitragszahlungen bedeuten würde.  

 

Gemäß § 110 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Stadt 

verpflichtet, die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Das ökonomische 

Prinzip verpflichtet dazu, die wirtschaftlichste Alternative unter Berücksichtigung der Folgelasten 

und des Folgenutzens zu wählen. 

 

Die Alternative „Umschuldung“ (Ablösung der vollständigen Restschuld durch einen Kredit bei 

einer anderen Bank mit geringeren Rückzahlungsverpflichtungen), für die eine Zustimmung des 

Rates der Stadt Norden nicht erforderlich wäre, kommt aufgrund des Subsidiaritätsprinzips in 

der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 111 Abs. 6 NKomVG nur dann als wirtschaftlichste Maß-

nahme in Betracht, wenn andere mögliche Finanzierungsquellen unwirtschaftlicher sind.  

 

Die wirtschaftlichste Alternative ist in diesem Fall die Restschuldablösung aus liquiden Mitteln. 

Die Liquiditätslage der Stadt Norden erlaubt es, die Restschuld in Höhe von 153.694,37 € zum 

31.08.2019 vollständig abzulösen.  

 

Mittel für die Sondertilgung sind im Haushaltsplan 2019 nicht eingeplant.  

 

Weil die Voraussetzungen für eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG 

nicht vorliegen, eine „Umschuldung“ unwirtschaftlicher ist als die Restschuldablösung aus liqui-

den Mitteln, ist grundsätzlich das Finanzierungsinstrument einer außerplanmäßigen Auszahlung 

gemäß § 117 NKomVG zulässig.  
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Weil die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditaufnahme im ersten Halbjahr 2019 nicht benö-

tigt wird, stehen die hierfür eingeplanten Tilgungs- und Zinsbeträge als Deckungsmittel für die 

außerplanmäßige Auszahlung wie folgt zur Verfügung:  

 

Minderauszahlungen im Teilhaushalt 1 beim Produkt 612-01-01 (Schuldendienst und Zinsen), 

Zeile 35 (Tilgung von Krediten) in Höhe von 112.900 € 

 

und  

 

Minderaufwendungen/ -auszahlungen im Teilhaushalt 1 beim Produkt 612-01 (Schuldendienst 

und Zinsen), Zeile 17/14 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen) in Höhe von 

40.794,37 €. 

 

Die außerplanmäßige Auszahlung ist sachlich und zeitlich unabweisbar, da sie zum einen den 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet und zum anderen die Gesamtdeckung des Haus-

halts gewährleistet ist.  

 

Für die Kämmerei stellt die vorzeitige Ablösung des Ratenkredits einen Erfolg zur Haushaltsopti-

mierung dar, weil Zinsleistungen und Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von rund 43.200 Euro 

erspart werden, Schulden in Höhe von 153.694.37 € abgebaut werden und interne Verwal-

tungsleistungen für die Bewirtschaftung dieses Kredits in den nächsten 20 Jahren entfallen.  

 

Die Verwaltung bittet den Rat der Stadt Norden gemäß § 117 Abs. 3 NKomVG um Zustimmung 

zur außerplanmäßigen Auszahlung.  

 

  

  

Der Rat beschließt:  

 

Der außerplanmäßigen Auszahlung im Teilhaushalt 1 beim Produkt 612-01 (Schuldendienst und 

Zinsen), Zeile 35 (Tilgung von Krediten) in Höhe von 153.694,37 € wird zugestimmt.  

 

Deckung:  

Minderauszahlungen im Teilhaushalt 1 beim Produkt 612-01 (Schuldendienst und Zinsen), Zeile 

35 (Tilgung von Krediten) in Höhe von 112.900 €. 

 

und  

 

Minderaufwendungen/ -auszahlungen im Teilhaushalt 1 beim Produkt 612-01 (Schuldendienst 

und Zinsen), Zeile 17/14 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen) in Höhe von 

40.794,37 €. 

 

Der außerordentlichen Tilgung in Höhe von 153.694,37 € wird zugestimmt.  

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 33 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 0 
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zu 10 Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung 

Drohne mit Wärmebildkamera 

 0930/2019/1.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Fachdienst 2.1 hat eine überplanmäßige Auszahlung mit folgender Begründung beantragt: 

 

Eine Drohne mit Wärmebildkamera erleichtert/beschleunigt die Personensuche und verhindert, 

dass Mitglieder der Feuerwehr sich auf unsicheres Gebiet und somit in Gefahr begeben müssen 

(z.B. Watt im Dunkeln etc.). Der Haushaltsansatz wurde in 2018 nach den vorliegenden Informa-

tionen und Preisen derartiger Systeme angemeldet. Bei der jetzt eingeleiteten Beschaffungs-

maßnahme spricht sich die Feuerwehr jedoch für eine qualitätsvollere und somit kostenintensi-

vere Wärmebildkamera aus. Diese hat den Vorteil, dass auch Personen mit Daunenjacken und 

bereits stark unterkühlte Personen angezeigt werden. Insbesondere bei Personensuchen im 

Winter sowie im Watt ist dies von besonderer Bedeutung, sodass der Mehraufwand erforderlich 

ist, um eine bessere Qualität der Gefahrenabwehr bei der Personenrettung zu erreichen. 

 

Deckungsvorschlag: 

 

Minderauszahlung beim Produkt 126-01-924 (Faltbehälter) in Höhe von 5.033,58 €. 

 

 

 Beigeordneter Sikken teilt mit, dass der Landkreis Aurich ebenfalls die Anschaffung einer Droh-

ne für den in Norden stationierten Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord plane. Er regt daher 

die Anfrage nach einem Zuschuss für die jetzt zu beschaffene Drohne der Feuerwehr Norden 

an, wenn diese auf dem o.g. ELW des Landkreises stationiert wird. Dann könnte der Landkreis 

Aurich auf seine geplante Anschaffung verzichten.   

 

  

Der Rat beschließt:  

 

Der überplanmäßigen Auszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-933 (Drohne mit 

Wärmebildkamera), Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen) in Höhe von 5.033,58 € 

wird zugestimmt. 

 

Deckung: 

 

Minderauszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-924 (Faltbehälter), Zeile 27 (Erwerb 

von beweglichem Sachvermögen) in Höhe von 5.033,58 €. 

 

Protokollnotiz: 

Die Verwaltung wird gebeten, mit dem Landkreis Aurich bezüglich eines Zuschusses in Kontakt 

zu treten.  

 

Hinweis der Verwaltung: Der o.g. Vorschlag wurde vom Landkreis Aurich in einem ersten münd-

lichen Austausch grundsätzlich positiv aufgenommen.  

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 30 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 3 
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zu 11 Unterstützung des Resolutionsentwurfs des Niedersächsischen Städteages zur Reform der 

Grundsteuer - Grundsteuerreform umgehend auf den Weg bringen - Den Bankrott niedersäch-

sischer Kommunen abwenden! 

 0926/2019/1.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Niedersächsische Städtetag empfiehlt aufgrund einer Präsidiumssitzung am 21. Mai 2019 

seinen Mitgliedsstädten, sich der beigefügten Musterresolution (Anlage 1 - Grundsteuerreform 

umgehend auf den Weg bringen – Den Bankrott niedersächsischer Kommunen abwenden!) 

anzuschließen und diese im Laufe des Juni 2019 von den Räten verabschieden zu lassen.  

 

Mit der Resolution soll erreicht werden, den politischen Druck für eine Einigung zu erhöhen, 

damit die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag unverzüglich eine Reform zur Grund-

steuer beschließen, weil ansonsten Einnahmeausfälle von rund 1,4 Milliarden Euro allein für Nie-

dersachsen zu erwarten seien.  

 

Der Niedersächsische Städtetag hat aus gegebenen Anlass mit e-Mail vom 03. Juni 2019 der 

Stadt Norden das HVB-Schreiben Nr. 53/2019 vom 23. Mai 2019 (Anlage 3) mit den weiteren 

dazugehörigen Anlagen 1, 2 und 4 zur Kenntnisnahme und ggf. Rückmeldung zugeleitet.  

 

  

 Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.  

 

 

 

  

 

zu 12 Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Haushaltsoptimierung 

 0923/2019/1.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Vor dem Hintergrund der Haushaltswahrheit und-klarheit sollen Haushaltspläne einer Kommune 

mit den tatsächlichen Jahresabschlüssen möglichst übereinstimmen. Dies ist bei der Stadt Nor-

den seit mehreren Jahren nicht der Fall. 

 

Seit Einführung der Doppik im Jahre 2010 ist es der Stadt Norden in keinem Jahr gelungen, ei-

nen in der Planung ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Abweichung von Plan- und Ist-

Werten im Ergebnishaushalt liegt im Durchschnitt der vergangenen neun Jahre in etwa bei 3,5 

Mio. Euro jährlich - siehe folgende Übersicht (Ausgangsposition):   

 

Haushaltsjahr Planung (Soll) Ergebnis (Ist) 
Abweichung 

(Planung/Ergebnis) 
Abweichung  

(Planung/Ergebnis) in % 

2010 -3.167.450,00 € -342.849,00 € 2.824.601,00 € 89,18% 

2011 -1.497.480,00 € 2.234.577,21 € 3.732.057,21 € 249,22% 

2012 -2.196.590,00 € 1.272.721,13 € 3.469.311,13 € 157,94% 

2013 -3.399.700,00 € -2.047.005,34 € 1.352.694,66 € 39,79% 

2014 -2.356.240,00 € 1.769.133,21 € 4.125.373,21 € 175,08% 
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2015 -1.482.885,00 € 1.492.974,55 € 2.975.859,55 € 200,68% 

2016 -2.443.290,00 € 57.515,86 € 2.500.805,86 € 102,35% 

2017 -3.356.405,00 € 1.546.967,92 € 4.903.372,92 € 146,09% 

2018 
(ungeprüft) -4.439.650,00 € 1.335.747,90 € 5.775.397,90 € 130,09% 

Summe -24.339.690,00 € 7.319.783,44 € 31.659.473,44 € 130,07% 

   

3.517.719,27 € 
Durchschnitt  
der letzten 9 Jahre 

 

Der jährliche Haushaltsfehlbedarf in der Planung sowie die regelmäßig hohe Abweichung von 

Plan- und Ist-Werten müssen von Rat und Verwaltung durch gemeinsames Handeln deutlich 

reduziert werden.  

 

Die Arbeitsgruppe Haushaltsoptimierung, bestehend aus Vertretern der Fraktionen, dem Bür-

germeister, dem Ersten Stadtrat und der Kämmerei, hat in zwei Sitzungen am 09.05. und 

16.05.2019 in einem ersten Schritt Maßnahmen/Instrumente zur Haushaltskonsolidierung bera-

ten. Die Beratungen waren geprägt von einer Bereitschaft zu Veränderungen, zur Zusammen-

arbeit und Kooperation und in einem Klima des Miteinanders.  

 

Es bestand Einigkeit darüber, dass es bei Haushaltskonsolidierung darum geht, die Qualität und 

die Nachhaltigkeit des Handelns zu verbessern.  

 

Gemeinsam gelangte man zu der Überzeugung, dass nachfolgende, bewusst und freiwillig 

gesetzten Ziele/Veränderungen in der Haushaltsplanung und Haushaltsausführung, wesentliche 

konsolidierende Wirkungen und Vorteile mit sich bringen werden:  

 

1. Vorlage eines Haushaltsplanentwurfs 2020 ff. mit deutlich verringerten Fehlbeträgen:  

Die Höhe der Sachaufwendungen (ohne Abschreibungen) für den Haushaltsplanentwurf 2020 

ff. sollen grundsätzlich auf der Basis des Durchschnitts der Sachaufwendungen der letzten vier 

Ergebnisrechnungen (z.B. für 2020 der Jahre 2015 bis 2018 usw.) gebildet werden und das Er-

gebnis bei der Haushaltsplanaufstellung den sogenannten Eckwert für die Sachmittelbudgets 

darstellt.  

 

Dadurch könnten für das Jahr 2020 eine Reduzierung des Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt um 

rund 3,3 Mio. Euro erreicht werden. Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 werden weitere Ver-

besserungen von insgesamt rund 7 Mio. Euro erwartet, so dass bei konsequenter Anwendung 

dieses Instruments Ergebnisverbesserungen für diese vier Jahre von insgesamt rund 10 Mio. Euro 

erreicht werden.   

 

Die Politik steuert die Verwaltung mit diesem Instrument input-orientiert, indem sie realitätsge-

rechte Sachmittelbudgets zur Verfügung stellt. Ausnahmen von der Anwendung dieses Instru-

ments, den sogenannten Eckwert in den Sachmittelbudgets im Einzelfall überschreiten zu kön-

nen, sind möglich und werden bei Bedarf situativ behandelt. Allerdings sollten Ausnahmen von 

diesem Prinzip automatisch die Konsequenz haben, dass Einsparungen in gleicher Höhe an 

anderer Stelle fällig werden.   

 

Der im Finanzplan des Haushaltsplans 2019 für das Jahr 2020 ausgewiesene Fehlbedarf in Höhe 

von -5,3 Mio. Euro verbessert sich bei konsequenter Anwendung dieses Instruments auf einen 

nach wie vor bestehenden Fehlbedarf von dann noch rund -2 Mio Euro.  
 

Vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit müssen wir die Fehlbedarfe in der Zukunft 

weiter abbauen und künftig den Haushaltsgrundsatz der Ausgeglichenheit in Planung und Er-

gebnis (§ 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG) erfüllen.  
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In Niedersachsen soll ab dem Jahr 2020 die sog. Schuldenbremse in die Landesverfassung auf-

genommen werden. Hieran gilt es sich zu orientieren. 

 

2. Verbesserter Einsatz des Instruments der Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltspla-

nung 

Gemäß § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1d NKomVG werden Verpflichtungsermächtigungen bezeichnet 

als Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-

zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Gemäß § 119 Abs. 

2 NKomVG dürfen Verpflichtungsermächtigungen in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr 

folgenden drei Jahre veranschlagt werden.  

 

In den Haushaltsplanentwürfen seit Einführung der Doppik haben sich die Verpflichtungser-

mächtigungen wie folgt dargestellt (Ausgangssituation):  

 

Haushaltsplan Finanzplanjahr 1 

in Euro 

Finanzplanjahr 2 

in Euro 

Finanzplanjahr 3 

in Euro 

2010 0  0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 710.000 0 0 

2015 1.085.000 400.000 0 

2016 1.890.000 0 0 

2017 955.000 625.000 0 

2018 3.350.000 0 0 

2019 3.195.000 

TDN: 2.300.000 

300.000 0 

 

Mit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen wird die Absicht verfolgt, den 

Kommunen eine flexiblere Haushaltsplanung und –bewirtschaftung zu ermöglichen.  

 

Verpflichtungsermächtigungen dürfen – entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten – im 

Finanzhaushalt über einen Zeitraum von 3 Jahren eingeplant werden. Das bedeutet, dass Ver-

pflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan bei den einzelnen Teilfinanzhaushalten veran-

schlagt werden dürfen bis zum Abschluss der Maßnahme, also bis zu dem Haushaltsjahr, in dem 

die letzte Auszahlung für die Investition/Investitionsförderungsmaßnahme geleistet wird.  

 

Verpflichtungsermächtigungen stellen eine Vorbelastung des Finanzhaushalts in den betref-

fenden Jahren dar. Sie tragen zum Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und –klarheit bei, 

weil die finanziellen Auswirkungen der Gesamtinvestitionsmaßnahme transparent im Haushalts-

plan abgebildet werden und eine vollständige Auftragserteilung erfolgen kann.  

 

Wir versprechen uns bei einer mehrjährigen Planung von Investitionsmaßnahmen sowohl wirt-

schaftlichere Angebote als auch eine verbesserte und schnellere Abwicklung der Investitions-

maßnahmen.  
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3. Änderung des Verfahrens zur Haushaltsplanaufstellung 

Das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung wird seit der Einführung der Doppik im Jahre 2010 

bei der Stadt Norden im Bottom-Up-Verfahren durchgeführt (Ausgangssituation).  

Das Bottom-Up-Verfahren durch die mittelbewirtschaftenden Stellen ist dafür bekannt, dass 

hierbei die Aufgabe und die Sachkenntnis im Vordergrund stehen und die Finanzsituation der 

Stadt in den Hintergrund tritt, so dass regelmäßig in der Tendenz überhöhte Mittelanmeldungen 

zu beobachten sind. War zu früherer Zeit das Top-Down-Verfahren mit der Feststellung eines 

ausgeglichenen Finanzrahmens für die gesamte Stadt Norden durch die Kämmerei bzw. durch 

einen Eckwertebeschluss des Rates der Stadt Norden der typische Weg, um einen Haushalt-

sausgleich zu erreichen, stellt heute das Down-Up-Verfahren den modernsten Weg zur Haus-

haltssanierung dar.  

Das Down-Up-Verfahren (wesentliche Haushaltsvorgaben erfolgen im Top-Down-Verfahren; 

Detailplanungen innerhalb der Vorgaben erfolgen im Bottom-Up-Verfahren) ist ein Instrument, 

um eine strukturierte und effiziente Budgetplanung aufzubauen.  

 

Mit der zentralen Vorgabe der Höhe des Eckwerts für die Sachaufwendungen – vgl. Ziffer 1. - 

wird das Down-Up-Verfahren in diesem Bereich bereits umgesetzt.  

 

Im Übrigen wird durch die Einführung des Down-Up-Verfahren ein deutlicher Zeitgewinn er-

reicht, so dass der Kämmerei bereits Ende August die Haushaltsansätze der Fachdienste vorlie-

gen. Dadurch ist es möglich, den Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit (§ 114 Abs. 1 Satz 2 

NKomVG) einzuhalten und vor Beginn des neuen Haushaltsjahres in der letzten Ratssitzung des 

Jahres einen Beschluss über die Haushaltssatzung zu erreichen.   

 

Für die Haushaltsplanaufstellung der Stadt Norden soll das Bottom-Up-Verfahren durch das 

Down-Up-Verfahren abgelöst werden.  
 
 

4. Vorlage der Haushaltsplanentwürfe in der letzten Ratssitzung des Jahres  

Letztmalig am 07.12.2010 wurde die Haushaltssatzung (für 2011) vor Beginn des neuen Haus-

haltsjahres durch den Rat der Stadt Norden beschlossen.  

 

Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte wie folgt (Ausgangssituation):  

 

 

Haushaltssatzung 

für das Jahr: 

Beschlussfassung  

des Rates am: 

Inkrafttreten der Haushaltssatzung 

und Ende der vorläufigen Haushalts-

führung 

2012 26. April 2012 27. Juni 2012 

2013 07. Februar 2013 09. Mai 2013 

2014 25. März 2014 19. Juni 2014 

2015 09. März 2015 10. Juni 2015 

2016 02. März.2016 13. Mai 2016 

2017 04. April 2017 08. Juni 2017 

2018 27. Februar 2018 15. Mai 2018 

2019 26. Februar 2019 03. Mai 2019 
 

Zukünftig soll gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 NKomVG der Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit ein-

gehalten werden und die Haushaltssatzung vor Beginn des neuen Haushaltsjahres erlassen 

werden.  

 

Spätestens in der letzten Ratssitzung des Jahres, die in der Regel im Dezember stattfindet, soll 
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der Haushalt beraten und beschlossen werden.  

 

Die Prüfung und Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht des Landkreises 

Aurich dauert in etwa sechs Wochen, so dass spätestens Ende Januar des Folgejahres die 

Haushaltsgenehmigung vorliegen würde. Unter Beachtung der Auslegungs- und Veröffentli-

chungsfristen könnte die Haushaltssatzung voraussichtlich Anfang Februar in Kraft treten.  

 

Mit der Umsetzung dieses Instruments würde ein Zeitgewinn in der Phase der Haushaltsausfüh-

rung von mehr als drei Monaten erreicht werden. Die Verwaltung hätte mehr Zeit, ihre Aufga-

ben zu erledigen und die politische Funktion des Haushalts würde gestärkt.  

 

5. Neuregelung der Richtlinie des Rates über die Regelung von Zuständigkeiten für Rat, VA 

und Stadtdirektor vom 11.10.1989 und der 1. Änderung dieser Richtlinie vom 26.09.1996 in-

klusive der in diesen Richtlinien eingearbeiteten Festlegungen der Zuständigkeiten für Per-

sonalentscheidungen aus dem Stadtleitbild (2005)  

 

Die vorgenannte Richtlinie ist im Ortsrecht der Stadt Norden verankert und bindet Verwaltung 

und Politik im Handeln (Ausgangssituation).  

 

Es ist sinnvoll, dass die vorgenannte Richtlinie unter Ausnutzung der kommunalrechtlichen und 

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten neu gefasst wird und den zuständigen Gremien der Stadt 

Norden zu gegebener Zeit zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Sie soll Regelungen enthalten, 

die ein flexibles Verwaltungshandeln gewährleisten und die Ausschüsse, den Verwaltungsaus-

schuss und den Rat der Stadt Norden entlasten.   

 

Im ersten Schritt wäre es sinnvoll, die Regelung „C – Zustimmung zu über- und außerplanmäßi-

gen Ausgaben“ im obigen Sinne anzupassen. Aktuell sind Zustimmungen zu über- und außer-

planmäßigen Ausgaben bis zu 8.000 DM unerheblich. Das bedeutet, dass der Hauptverwal-

tungsbeamte bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben allein nur bis zu einer Wertgrenze 

von 4.090 Euro entscheiden darf, ansonsten die zuständigen Gremien mit der Angelegenheit zu 

befassen sind.  

 

Wie in der AG Haushaltsoptimierung besprochen, wäre folgende Anpassung sinnvoll:  

 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im 

Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 30.000 Euro pro 

Buchungsstelle nicht überschreiten.  

 

Das bedeutet, dass bei entsprechenden Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 30.000 Euro 

nur die Zustimmung der Hauptverwaltungsbeamtin/des Hauptverwaltungsbeamten zu der au-

ßer- oder überplanmäßigen Leistung notwendig ist.  

 

Weil entsprechende Deckungsvorschläge zu erbringen sind und dadurch das vom Rat be-

schlossene Ergebnis unverändert bleibt, ist diese Regelung unbedenklich.  

 

6. Umgang mit den Haushaltsausgaberesten im Ergebnishaushalt 

Haushaltsausgabereste sind Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr über-

tragen werden. Sie werden regelmäßig im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss dem Rat 

der Stadt Norden bekannt gemacht.  

 

Im Jahresabschluss für das Jahr 2017 beliefen sich die Haushaltsausgabereste im Ergebnishaus-

halt auf insgesamt rund 2,7 Mio. Euro, im Jahresabschluss 2018 (ungeprüft) auf insgesamt rund 

3,0 Mio. Euro.  

 

Haushaltsausgabereste verschlechtern das Jahresergebnis des aktuellen Haushaltsjahres, weil 

sie im Haushaltsplan nicht eingeplant sind. Sie bilden somit eine Ausnahme vom Haushalts-
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grundsatz der „Jährlichkeit und zeitlichen Bindung“.  
 

Es sollte Ziel sein, dass die Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt letztmalig in der bisheri-

gen Form für den Haushalt 2020 übertragen werden und die Übertragung von Haushaltsaus-

gaberesten im Ergebnishaushalt in das Jahr 2021, also zum 01.01.2021 -mit Einführung der neu-

en Finanzsoftware – grundsätzlich nicht mehr erfolgt. 

 

Haushaltsausgabereste im Finanzhaushalt sind von diesem Instrument nicht berührt.  

__________________________________________________________________________________________ 

Die vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen/Instrumente (Ziffer 1. bis 6.) bilden eine gute 

Grundlage, der Kommunalaufsicht des Landkreises Aurich, in einem ersten Schritt über die bis-

herigen Konsolidierungsbemühungen – entsprechend der Haushaltsgenehmigung – bis zum 

31.10.2019 zu berichten.  

 

  

  

Der Rat beschließt:  

 

Der Rat beschließt für die Aufstellung der Haushaltspläne ab dem Haushaltsjahr 2020 folgende 

Eckpunkte: 

 

1) Die Fehlbeträge sollen deutlich verringert werden. 

2) Das Instrument der Verpflichtungsermächtigung soll verbessert / verstärkt eingesetzt 

werden. 

3) Das sogenannte Buttom-Up-Verfahren soll durch das Down-Up-Verfahren ersetzt wer-

den. 

4) Der Haushaltsplanentwurf soll zukünftig in der letzten Ratssitzung des Jahres beschlossen 

werden. 

5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sollen zukünftig bis zu 

einem Betrag von EUR 30.000 pro Buchungsstelle und Haushaltsjahr im Sinne von § 117 

Abs. 1 NKomVG vom Verwaltungsvorstand verantwortet werden können. Die Richtlinie 

vom 11.10.1989 ist entsprechend zu überarbeiten. 

6) Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt sollen deutlich reduziert werden. 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 33 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 0 

 

Hinweis der Verwaltung: Nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises 

Aurich wurde schriftlich bestätigt, dass die Regelung unter Punkt 5 sofort nach obigen Beschluss 

anwendbar ist.  

 

zu 13 Grundsanierung des Jugendhausgebäudes und dessen Anpassung an moderne offene Kinder- 

und Jugendarbeit 

 0910/2019/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

A. Grundkonzept:  

Dieser Ausschuss hat am 30.05.2018 (BeschlussNr. 0516/2018/2.2) folgendem Beschluss-

vorschlag zugestimmt: 

1. Der Überarbeitung des pädagogischen Konzeptes des Jugendhauses Norden und 
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den hieraus abgeleiteten Unterlagen wird zugestimmt. 

2. Für die Grundsanierung des Jugendhausgebäudes und dessen Anpassung an mo-

derne offene Kinder- und Jugendarbeit sind im Rahmen der im Haushalt 2018 be-

reitgestellten Mittel Planungsarbeiten aufzunehmen. 

Der Verwaltungsausschuss hat am 13.6.18 einen entsprechenden Beschluss gefasst. 

 

B. Finanzen: 

In seiner Sitzung am 05.02.2019 (BeschlussNr. 0786/2019/2.2) hat dieser Ausschuss den Entwurf 

des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2019 für den Teilhaushalt 2 (Produkte des FD 2.2) zur Kenntnis 

genommen. Hierin waren für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils 170.000€ für dieses Pro-

jekt eingeplant worden. Der Rat hat diese Beträge nicht verändert.  

Weiterhin steht aus dem Haushaltsjahr 2018 noch ein Haushaltsrest in Höhe von 20.000€ zur Ver-

fügung. 

Bei einem positiven Beschluss müssen im Haushalt 2020, wie bisher geplant, 170.000€ bereitge-

stellt werden. 

 

C. Räumliche Umsetzung: 

Im Rahmen der Planungen wurde festgestellt, dass einige - durch Beschluss am 30.05.2018 an-

erkannte - räumliche Defizite auch durch zusammenfassende Nutzungen ausgeglichen wer-

den können.  

Zusammengefasster Handlungsbedarf: 

- für einen Beratungs- und Seminarraum,  

- für einen Backstage-Bereich bei Veranstaltungen mit Rückzugsbereich im täglichen Betrieb,  

- für barrierefreie WC- und Waschräume für Besucher und Personal,  

- für Technik-, Lager- und Putzmittelräume 

und die Vergrößerung des Außenbereiches. 

 

Diese Defizite können im Rahmen der bisherigen überbauten Fläche mit einer Erweiterung ei-

nes ca. 5m breiten Streifens in westlicher Richtung für einen neuen seitlichen Haupteingang, 

einer Außenterrasse und einer Raumerweiterung ausgeglichen werden. 

 

Der vorgelagerte Klinkertrakt des Jugendhauses wurde 2018/19 saniert. Er kann den täglichen 

Betrieb (ohne Sonderveranstaltungen) während der Bauarbeiten im hinteren Bereich aufneh-

men. 

 

D. Grundstückstausch:  

Das Gebäude des Jugendhauses steht im Eigentum der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden. 

Die Stadt Norden kann es nutzen. Dafür ist diese für die Unterhaltung des Gebäudes zuständig. 

 

Für die Wirtschaftsbetriebe spricht laut Mitteilung vom17.05.2019 nichts gegen einen Flächen-

tausch Jugendhaus – ehemaliger Verkehrsgarten auf dem Gelände des Schulzentrums Wild-

bahn. Die Wirtschaftsbetriebe möchten die Fläche an der Wildbahn im Rahmen des Master-

planes Wasserkante entsiegeln.  

Durch die Rückgabe des Jugendhausgeländes im Gegenzug ergeben sich bei dem Fluss von 

städt. Mitteln - ggfl. über reine Unterhaltungsmaßnahmen hinaus -   in dieses Gebäude keine 

finanziellen Verflechtungen mit den Wirtschaftsbetrieben.  

Die Eigentumsverhältnisse sind für die Zukunft geklärt. 

 

 

  

 Der Rat beschließt:  

 

1. Die Grundsanierung des Jugendhausgebäudes und dessen Anpassung an moderne 

offene Kinder- und Jugendarbeit ist im Rahmen des in der Sach- und Rechtslage 

vorgestellten Raumkonzeptes auszuführen. 
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2. Dem Flächentausch Jugendhausgelände / ehemaliger Verkehrsgarten Wildbahn 

mit den Wirtschaftsbetrieben wird zugestimmt. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 33 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 0 

 

 

 

zu 14 Straßenausbaubeiträge Neuseedeicher Weg 

Endgültige Abrechnung des 1. Abschnitts 

 0873/2019/3.3 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Rat der Stadt Norden hat am 05.07.2011 den Ausbau des 1. Abschnitts von der Brücke bis 

zur Einmündung des Kugelweges und am 25.03.2014 den Ausbau auf gesamter Länge in drei 

Abschnitten beschlossen. Am 29.11.2016 hat der Rat den Abschnittsbildungsbeschluss vom 

25.03.2014 aufgehoben und den neuen Abschnittsbildungsbeschluss mit zwei Abschnitten (1. 

Abschnitt von der Brücke über das Gewässer Norddeicher Zugschloot bis zur Einmündung der 

Ziegeleistraße und 2. Abschnitt vom Ülkebülter Weg bis zur Brücke über das Gewässer Norddei-

cher Zugschloot) gefasst. 

 

Der Ausbau des ehemals 1. Abschnitts erfolgte 2012, des ehemals 2. Abschnitts 2014 und der 

Lückenschluss zwischen den beiden Abschnitten 2016. 

 

Es handelt sich um Aufwendungen, für die Straßenausbaubeiträge gemäß § 6 (7) Nds. Kom-

munalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt 

Norden vom 08.02.2005, zuletzt geändert am 08.10.2015, zu erheben sind. 

 

Als letzte Unternehmerrechnung für den Ausbau des Neuseedeicher Weges ist die Rechnung 

der Firma Bold am 08.12.2016 bei der Stadt Norden eingegangen. Gemäß § 9 der Straßenaus-

baubeitragssatzung wird daher empfohlen, den Zeitpunkt der Beendigung der beitragsfähigen 

Maßnahme auf den 08.12.2016 festzusetzen. 

 

Der beitragsfähige Aufwand beläuft sich ausweislich der dem Abrechnungsvorgang beigefüg-

ten Rechnungsbelege abzüglich der Förderungssumme des Landesamts für Geoinformation 

und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) und Kostenzusammenstellung auf 231.441,17 €. 

 

Der Anteil der Stadt an den Ausbaukosten beträgt gemäß § 4 (2) Nr. 5 c) der Straßenausbau-

beitragssatzung 60 %. Der umlagefähige Aufwand beläuft sich somit auf 92.576,47 €. 

 

Die Grenzen des Abrechnungsgebietes richten sich nach der Plandarstellung vom 28.03.2019. 

 

Das Abrechnungsgebiet befindet sich im Außenbereich. 

 

Der umlagefähige Aufwand ist gemäß § 5 (1) der Straßenausbaubeitragssatzung im Verhältnis 

der Nutzflächen (Maßstabseinheiten), die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung  

der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungs-

faktor ergeben. 

 

Die ermittelte Gesamtbeitragsfläche beträgt laut Verteilungsrechnung für das in der Plandar-

stellung kenntlich gemachte Abrechnungsgebiet insgesamt 28.106,22 Maßstabseinheiten 
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(Grundstücksflächen + Zahl der Vollgeschosse x Nutzungsfaktor). 

 

Der Beitragssatz berechnet sich wie folgt: 

 

92.576,47 € umlagefähiger Aufwand  =               3,293807 €/Maßstabseinheit 

28.106,22 Maßstabseinheiten 

 

Die bereits im Mai 2012 erhobenen Vorausleistungen auf den Straßenausbaubeitrag sind bei 

der endgültigen Abrechnung zu berücksichtigen. 

 

Es wird empfohlen, die eingangs formulierten Beschlüsse zu fassen. 

 

  

 Der Rat beschließt:  

 

1. Der Zeitpunkt der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme wird gemäß § 9 der Stra-

ßenausbaubeitragssatzung der Stadt Norden vom 08.02.2005, zuletzt geändert am 

08.10.2015, auf den 08.12.2016 festgesetzt. 

 

2. Der beitragsfähige Aufwand wird gemäß § 3 der Straßenausbaubeitragssatzung auf 

231.441,17 € festgesetzt, der umlagefähige Aufwand beträgt gemäß § 4 (2) Nr. 5 c) der 

Straßenausbaubeitragssatzung in Verbindung mit der 1. Änderungssatzung vom 

07.10.2015 92.576,47 €. 

 

3. Die Grenzen des Abrechnungsgebietes richten sich nach der Plandarstellung vom 

28.03.2019. 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 33 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 0 

 

 

 

zu 15 Bebauungsplan Nr. 211; Gebiet: nördlich "Im Hooker"; Aufstellungsbeschluss, Beteiligungen der 

Öffentlichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

 0890/2019/3.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Mit Schreiben vom 19.03.2019 haben 3 Eigentümer von Grundstücken nördlich der Straße „Im 

Hooker“ die Aufstellung eines Bebauungsplanes beantragt. Die bestehenden, überwiegend 

landwirtschaftlich genutzten Flächen (ein Wohngebäude befindet sich in der Fläche) sollen 

zukünftig als Wohnbauflächen genutzt werden. 

 

Da der Antrag einer geordneten städtebaulichen Entwicklung am nordöstlichen Siedlungsrand 

des Ortsteiles Norden entspricht und zudem bereits im vom Rat der Stadt Norden am 

15.05.2014 beschlossenen Gestaltungplan „Wohngebietsentwicklung Norden Nord-Ost“(SiVo 

0160/2012/3.1) dargestellt wurde, schlägt die Verwaltung vor, dem Antrag zu entsprechen und 

ein Bauleitplanverfahren zu beginnen.  

 

Gem. dem Norden Baulandmanagement tragen die Antragsteller die Kosten des Planungsver-

fahrens die Planungskosten und im Falle der Realisierung der Planung die Erschließungskosten. 

 

Da das Planungsgebiet mit einer Gesamtflächengröße von ca. 14.500 qm bei einer ange-

nommenen Grundflächenzahl von 0.3 die Grundflächengröße von 10.000 qm unterschreiten 
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wird, eignet sich die Bauleitplanung für eine Durchführung gem. § 13b Baugesetzbuch 

(BauGB)“Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“. 

Auch die zeitlichen Voraussetzungen („Einleitungsbeschluss bis zum 31.12.2019 und Satzungsbe-

schluss bis zum 31.12.2021“) können erfüllt werden. Daher schlägt die Verwaltung vor, das Ver-

fahren gem. § 13b BauGB als beschleunigtes Verfahren durchzuführen.       

 

 

 Ratsherr Fischer-Joost erläutert seine ablehnende Haltung zum Bebauungsplan. Der Klima-

schutz habe noch nie so eine große Bedeutung wie heute. Er sei seit 2011 im Rat und seitdem 

sei nichts gemacht worden. Bei vielen Neubaugebieten seinen Flächen versiegelt und verkie-

selt worden. Dies sei auch bei diesem Baugebiet zu erwarten. Daher lehne seine Fraktion den 

Bebauungsplan ab.  

 

 

 Der Rat beschließt:  

 

1. Der Rat der Stadt Norden schließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 211 für das 

Gebiet „nördlich Im Hooker“. 

2. Die Planung erfolgt gem. den Vorgaben des Norder Baulandmanagements.  

3. Das Bauleitplanverfahren wird gem. § 13b BauGB durchgeführt. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 u. 4 Abs. 2 BauGB 

durchzuführen.  

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 26 

 Nein-Stimmen: 6 

 Enthaltungen: 1 

 

 

 

zu 16 Bebauungsplan Nr. 18, 1. Änderung; Gebiet: "Frisia-Gelände"; Antrag der Fa. IVS-

Projektentwicklung, Emden 

 0891/2019/3.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 25.03.2014 die Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 18, 1. Änderung „Nördlich Frisiasee“ beschlossen (SiVo 0844/2014/3.1). 

 

Zwischenzeitlich wurde die Planung für das Wohngebiet von der RÖME-GmbH mit Sitz in Wes-

terstede zwar begonnen, aber nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen der Öffent-

lichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im November 2016 nicht 

mehr weitergeführt. 

 

Nach darauffolgenden Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten hat nunmehr mit 

Schreiben vom 07.03.2019 die Fa. IVS GmbH mit Sitz in Emden einen Antrag zur Einleitung eines 

Bauleitplanverfahrens für das Gelände nördlich des Frisiasees gestellt. 

 

Da sich die Planungsabsichten der IVS GmbH in Ihren Grundzügen nicht wesentlich von denen 

der RÖME- GmbH unterscheiden, kann auf eine erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit sowie der Träger öffentlicher Belange verzichtet werden. Der gravierendste Unterschied 

besteht im Vergleich zu vorherigen Planungen in der Beseitigung des vorhandenen Feuchtbio-

tops, welches an anderer Stelle im Stadtgebiet unter Einbeziehung der Unteren Naturschutzbe-
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hörde ausgeglichen werden würde. 

 

Die IVS-GmbH macht in ihrem Antragsschreiben den vergleichsweise hohen Erschließungsauf-

wand (z.B. Lärmschutzwand längs der benachbarten Bahnstrecke) geltend und beantragt, 

von den Regelungen des Norder Baulandmanagements abzuweichen.  

Insbesondere sollen die Grundstückspreise auf max. 125,- €/qm heraufgesetzt werden dürfen. 

Zudem will sich die IVS-GmbH verpflichten lassen, mindestens 40 % der Nettobaulandflächen 

an Bauwillige zu veräußern. Für die restlichen 60 % möchte die IVS-GmbH sich vorbehalten, 

diese Flächen selbst zu bebauen, um nachher die Grundstücke mit Wohngebäuden zu veräu-

ßern.     

 

Die vorgenannten Bedingungen erscheinen der Verwaltung insbesondere, weil mit dem wirk-

samen Bebauungsplan Nr. 18 bereits seit Jahrzehnten Planungsrecht für die betroffene Fläche 

besteht, akzeptabel.  

Eine Weiterführung der Planung durch die IVS-GmbH wird daher befürwortet und zum Beschluss 

empfohlen.  

   

 

    

 

 Fachdienstleiter Wento weist darauf hin, dass es an dieser Stelle bereits einen rechtskräftigen 

Bebauungsplan gebe. Sofern ein Investor komme, könne man eine Planung aufgrund der gül-

tigen Bestimmungen nicht verhindern. 

 

Beigeordnete Albers glaubt nicht, dass aufgrund des alten Bebauungsplanes dort jemand 

bauen werde.  

 

Beigeordnete van Gerpen bestätigt die Aussagen. Die Thematik sei im Bau- und Sanierungs-

ausschuss ausführlich besprochen worden und allen Teilnehmern bekannt.  

 

 

 Der Rat beschließt:  

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt, auf Grund des Antrages der Fa. IVS-GmbH vom 

07.03.2019 das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18., 1. Änderung „Fri-

sia Gelände“ wieder aufzunehmen. 

 

2. Für die Planung und deren spätere Umsetzung ist mit der Fa. IVS-GmbH ein städtebauli-

cher Vertrag zu schließen. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.  

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 0 

 Nein-Stimmen: 32 

 Enthaltungen: 1 

 

 

 

zu 17 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 199b V; Gebiet: "Nordsee-Camp - Chalets / Wood-

lodges" und 97. Änderung des Flächennutzungsplanes - erneuter Auslegungsbeschluss 

 0578/2018/3.1 
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 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Rat der Stadt Norden hat am 09.12.2014 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Nr. 199b V beschlossen. Am 29.04.2015 hat der Rat den Sachstand der Planung zur 

Kenntnis genommen und die Aufstellung der 97. Änderung des Flächennutzungsplanes im Pa-

rallelverfahren beschlossen, da der B-Plan Nr. 199b V nicht aus dem wirksamen Flächennut-

zungsplan entwickelt werden kann.  

 

Im Zeitraum vom 01.06.2015 bis zum 19.06.2015 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

Hieraus ergaben sich Änderungen für den Bebauungsplan. Es wurde entsprechend der Sat-

zung des Entwässerungsverbandes ein 10 m breiter Räumstreifen am nördlich gelegenen Zug-

schloot festgesetzt. Ebenfalls wurden Wegeverbindungen zum bestehenden Campingplatz 

festgesetzt. Ein Lärmschutzgutachten wurde erstellt, ebenso ein Entwässerungskonzept. Der 

Geltungsbereich wurde erweitert, um Richtung Ziegeleistraße eine Notzufahrt anlegen zu kön-

nen.  

 

Am 08.10.2015 hat der Rat die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes Nr. 199b V gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Parallel zur 97. Änderung des Flächennutzungs-

planes) beschlossen. 

 

Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange wurde vom 19.10.2015 bis zum 20.11.2015 durchgeführt. 

 

Der Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 199b V sowie der Fest-

stellungsbeschluss für die 97. Änderung des Flächennutzungsplanes konnten anschließend je-

doch nicht gefasst werden, da es Differenzen zwischen der Stadt Norden und dem Landkreis 

Aurich hinsichtlich der Bewertung der Umweltbelange, besonders des Vogelschutzes und na-

heliegender Schutzgebiete, gab. 

 

Um die Lage eindeutig zu bestimmen, wurde dann im Zeitraum vom Februar 2016 bis zum Ja-

nuar 2017 durch Dr. Matthias Schreiber eine Kartierung von Brut- und Gastvögeln durchgeführt 

und ein Gutachten erstellt. Dieses ist als Anlage beigefügt.  

 

Weiterhin bestand der Verdacht, im Plangebiet könnten potentiell sulfatsaure Böden vorhan-

den sein. Dieser Verdacht konnte durch ein Bodengutachten ausgeräumt werden. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ebenfalls geändert. So wurde die Breite der internen 

Erschließungswege von 3 m auf 3,80 m geändert. Die Zahl der Chalets wurde von 50 auf 46 

reduziert und der Abstand zwischen den Gebäuden vergrößert. 

 

Weiterhin wurde eine neue Kompensationsfläche ausgewählt, da die bisher vorgesehene zwi-

schenzeitlich einem anderen Bebauungsplan (Nr. 191 „Bahnhof Norddeich“) zugeführt wurde.  

 

Für die geänderten Bauleitplanentwürfe sollen nun die erneuten Beteiligungen der Öffentlich-

keit und die erneuten Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

durchgeführt werden 

 

Der Vorhabenträger überlegt, etwa die Hälfte der neu entstehenden Chalets selbst zu betrei-

ben. Die andere Hälfte soll an Privatpersonen verkauft und dann vom Vorhabenträger mitver-

waltet werden. Verkauft würden nur die Chalets selbst, der Grund und Boden würde weiterhin 

im Eigentum des Vorhabenträgers verbleiben und dann verpachtet werden.    
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Der Rat beschließt:  

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt die 97. Änderung des Flächennutzungsplanes und 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 199b V entsprechend den beigefügten 

geänderten Planungsunterlagen zum Entwurf. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, gem. § 4a Abs. 3 BauGB die erneute Beteiligung der Öf-

fentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die erneute Beteiligung der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB für die 97. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 199b V durch-

zuführen. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 30 

 Nein-Stimmen: 3 

 Enthaltungen: 0 

 

 

 

zu 18 Satzung der Stadt Norden über die Veränderungssperre im Ortsteil Westlintel, Bereich: Hollan-

der Weg / Bogenstraße 

 0883/2019/3.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Rat der Stadt Norden hat am 09.08.2018 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 3 „Am Hollander Weg“ beschlossen.  

 

Beim Plangebiet handelt es sich um ein kleinteiliges Quartier aus den 1960er Jahren am westli-

chen Stadtrand. Die Bebauung ist geprägt durch eingeschossige Einfamilienhäuser, häufig im 

Bereich zwischen 80 und 90 m² Wohnfläche. Die GRZ liegt im Bereich zischen ca. 0,15 und 0,3. 

 

Der Rechtskräftige Bebauungsplan von 1962 lässt deutlich großteiligere Strukturen zu, die mit 

dem tatsächlich gewachsenen Quartier städtebaulich nicht vereinbar wären.  

 

Um die gewachsene Struktur des Gebietes zu schützen und eine maßvolle Nachverdichtung zu 

sichern, sowie um textliche Festsetzungen zur Nutzung und örtliche Bauvorschriften zur Gestal-

tung aufzunehmen, wird der Bebauungsplan Nr. 3 – 2. Änderung aufgestellt. 

 

Am südlichen Rand des Plangebietes wird ein kleiner Teil des Bebauungsplanes Nr. 47 mit in die 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 aufgenommen, da das durch Zusammenlegung ent-

standene betroffene Grundstück sonst auf zwei Bebauungspläne verteilt wäre.  

 

Zur Sicherung des Quartiers während der Planaufstellung soll deshalb eine Veränderungs- 

sperre als Satzung erlassen werden. Es liegt bereits ein Bauantrag für ein Wohngebäude vor, 

welches mit der gewachsenen städtebaulichen Struktur nicht vereinbar ist. Der Bauantrag ist 

derzeit gem. § 15 BauGB zurückgestellt. Die Veränderungssperre gilt für zwei Jahre, tritt aber mit 

Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes Nr. 3 – 2. Änderung automatisch außer Kraft. Der 

Zeitraum der erfolgten Zurückstellung ist auf die Veränderungssperre anzurechnen.  
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Der Rat beschließt:  

 

Der Bau- und Sanierungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Norden gemäß den §§ 14 und 

16 BauGB eine Veränderungssperre entsprechend den beigefügten Unterlagen als Satzung zu 

beschließen.  

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 33 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 0 

 

 

 

zu 19 Bebauungspläne in den Siedlungsbereichen der Stadt Norden - Antrag der FDP Ratsfraktion 

 0929/2019/3.1 

  

  

  

 Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.  

 

  

 

zu 20 Neuansiedlung toom-Markt - Anbindung an die B72, Planfeststellungsverfahren 

 0798/2019/3.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Die toom-Baumarktkette plant die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit in Norden und möchte 

deshalb einen, von der TellBau GmbH als Vorhabenträger zu errichtenden, neuen Baumarkt 

betreiben. Dieser soll mit ca. 8800 m² Verkaufsfläche erheblich größer ausfallen als der toom-

Markt in der Gewerbestraße, welcher in der Folge geschlossen werden soll. Der neue Markt soll 

ca. 50 Mitarbeiter beschäftigen.  

 

Als Standort wurde eine ca. 2,3 h große Fläche in Nadörst, östlich des Gewerbegebietes Lee-

gemoor, zwischen den Bahngleisen und der Bundesstraße 72 ausgewählt. Diese Fläche stellt 

einerseits den notwendigen Raum zur Verfügung und ist über die B72 sehr gut angeschlossen 

und ersichtlich. Die raumordnerische Verträglichkeit wurde seitens des Landkreises Aurich be-

stätigt. 

 

Die Erschließung über die Bundesstraße wurde im Vorfeld mit der zuständigen Niedersächsi-

schen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich abgestimmt. Darüber hinaus wur-

de im weiteren Verlauf geklärt, dass die Anbindung des Vorhabens an die B72 über ein Plan-

feststellungsverfahren zu erfolgen hat. Der Antrag zur Planfeststellung soll nun gestellt werden. 

 

Der Antrag ist beim Landkreis Aurich zu stellen. Antragsteller muss die Stadt Norden sein.  

 

Aus diesem Grund wird mit dem Vorhabenträger bis zum Beschluss des Rates der Stadt Norden 

ein Erschließungsvertrag für den Umbau der Bundesstraße 72, die für die Anbindung entste-

henden Ausbaukosten und über die Ablösebeträge abgeschlossen. Eine Planungskostenüber-

nahmeerklärung liegt bereits vor. 

 

Der Antrag beim Landkreis Aurich erfolgt nach Beschluss des Rates der Stadt Norden über die 

Antragstellung, sowie der Vorlage der Eigentums- und Verfügungsnachweise  

aller für das Projekt benötigten Grundstücksflächen (Grundbucheintragung und Abschluss  
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des Untererbbaurechtsvertrages) und Vorlage aller Vertragserfüllungsbürgschaften. 

 

Parallel zum Planfeststellungsverfahren erfolgt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes Nr. 205, zu dem es ebenfalls einen städtebaulichen Durchführungsvertrag ge-

ben wird. 

 

  

 Es wurde eine Ergänzungsvorlage erstellt.  

 

 

  

 

zu 20.1 Neuansiedlung toom-Markt - Anbindung an die B72, Planfeststellungsverfahren 

 0798/2019/3.1/1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Die toom-Baumarktkette plant die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit in Norden und möchte 

deshalb einen, von der TellBau GmbH als Vorhabenträger zu errichtenden, neuen Baumarkt 

betreiben. Dieser soll mit ca. 8800 m² Verkaufsfläche erheblich größer ausfallen als der toom-

Markt in der Gewerbestraße, welcher in der Folge geschlossen werden soll. Der neue Markt soll 

ca. 50 Mitarbeiter beschäftigen.  

 

Als Standort wurde eine ca. 2,3 h große Fläche in Nadörst, östlich des Gewerbegebietes Lee-

gemoor, zwischen den Bahngleisen und der Bundesstraße 72 ausgewählt. Diese Fläche stellt 

einerseits den notwendigen Raum zur Verfügung und ist über die B72 sehr gut angeschlossen 

und ersichtlich. Die raumordnerische Verträglichkeit wurde seitens des Landkreises Aurich be-

stätigt. 

 

Die Erschließung über die Bundesstraße wurde im Vorfeld mit der zuständigen Niedersächsi-

schen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich abgestimmt. Darüber hinaus wur-

de im weiteren Verlauf geklärt, dass die Anbindung des Vorhabens an die B72 über ein Plan-

feststellungsverfahren zu erfolgen hat. Der Antrag zur Planfeststellung soll nun gestellt werden. 

 

Der Antrag ist beim Landkreis Aurich zu stellen. Antragsteller muss die Stadt Norden sein.  

 

Aus diesem Grund wird mit dem Vorhabenträger bis zum Beschluss des Rates der Stadt Norden 

ein Erschließungsvertrag für den Umbau der Bundesstraße 72, die für die Anbindung entste-

henden Ausbaukosten und über die Ablösebeträge abgeschlossen. Eine Planungskostenüber-

nahmeerklärung liegt bereits vor. 

 

Der Antrag beim Landkreis Aurich erfolgt nach Beschluss des Rates der Stadt Norden über die 

Antragstellung, sowie der Vorlage der Eigentums- und Verfügungsnachweise  

aller für das Projekt benötigten Grundstücksflächen (Grundbucheintragung und Abschluss  

des Untererbbaurechtsvertrages) und Vorlage aller Vertragserfüllungsbürgschaften. 

 

Parallel zum Planfeststellungsverfahren erfolgt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes Nr. 205, zu dem es ebenfalls einen städtebaulichen Durchführungsvertrag ge-

ben wird. 

 

Ergänzung / Mitteilung: 

 

Der Beschlusspunkt 2 der Vorlage ist zu streichen. Für die mit der Antragsstellung verbundenen 

Kosten (Planungsleistung, Gutachten, Rechtsberatung und Verwaltungskosten) liegt eine Pla-

nungskostenvereinbarung zwischen den Projektträger und der Stadt Norden vor.  
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Der Erschließungsvertrag wird vor Umbaubeginn der B72 dem Rat der Stadt Norden zum Be-

schluss vorgelegt. Gleiches gilt für den Durchführungsvertrag zum Bauvorhaben toom-Markt, 

dieser wird mit der Vorlage zum Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan vorgelegt. 

 

Hinweis: Im Rahmen der weiteren Planungen und Untersuchungen kann es im landschaftspfle-

gerischen Begleitplan zu notwendigen Anpassungen kommen. Weiterhin werden die Unterla-

gen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Anbindung nochmals geprüft und ggf. redaktio-

nell angepasst. Hintergrund hierfür ist die potentielle Nutzung des nördlich anschließenden Be-

reichs zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

 

 

 Ratsherr Fischer-Joost teilt mit, dass sich die Stadt Norden als Ziel verschrieben habe, mittelstäd-

tische Betriebe zu fördern. Durch diesen großen „toom-rmarkt“ werde dieses Ziel gefährdet. Für 

die Realisierung müssten Gräben gezogen, Verkehrsführungen geändert und Häuser zum Lärm-

schutz abgerissen werden. Dies sei ein enormer Aufwand der zudem weitere versiegelte Flä-

chen verursachen werde. Aufgrund des Aufwandes und des Klimaschutzes lehne die Grünen-

Fraktion dieses Projekt ab.  

 

Beigeordnete van Gerpen wundert sich, dass die Grünen ihre Bedenken zum Klimaschutz erst 

jetzt vortragen. Norden sei ein Mittelzentrum und habe daher entsprechende Aufgaben zu 

erfüllen. In Marienhafe wurde der Toom Baumarkt geschlossen und die Versorgungsanteile 

werden dem Norder Marktzugewiesen. Es gehe dabei auch um die Versorgung der Umland-

gemeinden. 

 

Ratsherr Fischer-Joost erklärt, dass er seine Bedenken bereits in vielen Sitzungen vorgetragen 

habe.  

 

Beigeordnete Albers und Ratsfrau Kolbe ergänzen, dass die Grünen nicht gegen den „toom-

Markt“, sondern aufgrund des Aufwandes zur Errichtung gegen den Standort seien.  

 

Fachdienstleiter Wento erklärt, dass Alternativen durch den Landkreis Aurich geprüft wurde. 

Auch die Umsiedlung der Amphibien wurde in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde 

durchgeführt.  

 

Ratsfrau Kolbe befürchtet zudem einen Verkehrsstau an der Zufahrt, wenn die Zentralklinik fer-

tiggestellt sei.  

 

 

 Der Rat beschließt:  

 

Der Rat der Stadt Norden beauftragt die Verwaltung mit der Antragstellung zur Planfeststellung 

zur Anbindung des zukünftigen Standortes „toom-Baumarkt-Nadörst“ an die Bundesstraße 72. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 23 

 Nein-Stimmen: 5 

 Enthaltungen: 5 

 

 

 

zu 21 106. Änderung des Flächennutzungsplanes,  Aufstellungsbeschluss zur und Beschluss über die 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 0885/2019/3.1 
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 Sach- und Rechtslage:  

 

Der aufzustellende Bebauungsplan Nr. 87 - 1. Änderung (Ortsteil Leybuchtpolder) „Sonderge-

biet Bauhof“ lässt sich aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Norden nicht entwi-

ckeln. Gem. § 8 Abs. 3 BauGB soll der Flächennutzungsplan deshalb im Parallelverfahren ge-

ändert werden. Dargestellt werden sollen die Flächen voraussichtlich als Sonstiges Sonderge-

biet „Spülfeld – Baggergutaufbereitung“. Der Geltungsbereich ergibt sich aus der beigefügten 

Anlage.  

 

 

  

 Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat: 

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt die Aufstellung der 106. Änderung des Flächennut-

zungsplanes; Ortsteil Leybuchtpolder. 

 

2. Der Geltungsbereich ergibt sich aus der beigefügten Anlage. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, für die 106. Änderung des Flächennutzungsplanes die 

frühzeitigen Beteiligungen nach §§ 3 Abs. 1 BauGB und 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, für die 106. Änderung des Flächennutzungsplanes die 

öffentliche Auslegung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

 

 

Protokollnotiz: 

Die Verwaltung wird vom Rat gebeten, die evtl. Belastung des Materials zu hinterfragen und zu 

prüfen, ob ggf. hierüber ein Vertrag mit der Nachbargemeinde notwendig wird. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 32 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 1 

 

 

 

zu 22 Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 87 (Ortsteil Leybuchtpolder) 

"Sondergebiet Bauhof" und Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behör-

den und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 0884/2019/3.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 87 wurde im Jahr 1998 von der Stadt Norden und der 

Gemeinde Krummhörn (dort als Bebauungsplan Nr. 0527) aufgestellt. Er setzt für die Fläche des 

Änderungsbereichs ein Sondergebiet „Bauhof“ mit einer überbaubaren Grundstücksfläche 

fest. Zulässig sind bauliche Anlagen zur Unterbringung von Gerätschaften; Büroräume, Sanitär-

anlagen, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie ein Lagerplatz. Dies wurde 

jedoch nicht umgesetzt. Gegenwärtig wird die Fläche als Grünland genutzt. 

Die Flächen außerhalb des Änderungsbereichs auf dem Gebiet der Stadt Norden sind festge-

setzt als Wasserfläche (Leybuchtsammelgraben), Straßenverkehrsfläche (Greetsieler Straße), 

Trasse mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (Erschließungsweg zum Sportboothafen sowie für 

die Unterhaltungsverbände) sowie ein Streifen private Grünfläche an der östlichen Grenze des 
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Geltungsbereichs. 

 

Abb. 1: rechtswirksamer B-Plan Nr. 87 (o. M.) 

 
 Gemeindegrenze 
 

Durch die Änderung der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Anlage einer Baggergutaufbereitungsanlage geschaffen werden. Diese soll der Ablage-

rung und Behandlung von Sedimenten dienen, die dem Hafenbecken des Greetsieler Hafens 

entnommen werden, um den sicheren und freien Schiffs- und Bootsverkehr zu gewährleisten. 

Hierfür soll die planfestgestellte Sohltiefe wiederhergestellt werden. Die geplante Gesamtfläche 

der Baggergutaufbereitungsanlage beträgt rund 6,5 ha. Die Fläche auf dem Gebiet der Stadt 

Norden ist unverzichtbar, da das Vorhaben nach Aussage des Niedersächsischen Landesbe-

triebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sonst nicht ausreichend dimensio-

niert werden kann. Eine Überplanung der auf dem Gebiet der Gemeinde Krummhörn außen-

deichs liegenden Flächen, für die jeweils ein Sondergebiet „Hafen“ und „Angel- und Fischer-

boote“ festgesetzt ist, erfolgt nicht. Eine gemeinsame Bauleitplanung wie seinerzeit beim 

rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 87 wird nicht angestrebt, da es hierfür verbindlicher inter-

kommunaler Vereinbarungen oder sogar der Gründung eines Planungsverbandes gemäß den 

Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) bedürfte. Der zeitliche und personelle Aufwand 

hierfür wäre unverhältnismäßig hoch. 

Im Zuge der Ausarbeitung des bereits vorliegenden Genehmigungsantrags nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) durch das NLWKN und der Gemeinde Krummhörn wurden 

entsprechende Gutachten erstellt, die sich mit der Untersuchung des Sediments sowie den 

Auswirkungen des Vorhabens auf Boden und Wasser bzw. die lokalen Brutvogelpopulationen 

befassen. Diese kommen zu dem Ergebnis, dass bei ordnungsgemäßer Ausführung keine Beein-

trächtigungen von Boden und Wasser bzw. der Brutvogelpopulationen zu erwarten sind. 

 

Es ist vorgesehen, das Sediment im Nassbaggerverfahren aus dem Hafenbecken auszuheben 

und mittels Rohrleitung auf die Fläche der Aufbereitungsanlage aufzuspülen. Im Rahmen der 

Voruntersuchungen zum Vorhaben wurden zinnorganische Verbindungen (TBT) festgestellt, die 
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eine Behandlung des Baggerguts erforderlich machen. Dies erfolgt durch Entwässerung und 

anschließendes Grubbern und Pflügen, um so den TBT-Abbau durch die natürliche ultraviolette 

Strahlung zu erreichen. Während der Aufspülung und Behandlung wird das anfallende Wasser 

in einem geschlossenen System wieder dem Hafenbecken zugeführt. So wird sichergestellt, 

dass kein Spülwasser in die angrenzenden Entwässerungsgräben gelangt. Die Durchführung 

des Vorhabens wird gutachterlich begleitet und mit regelmäßiger Beprobung überwacht. 

Nach Abschluss der Behandlung und Freigabe des Bodens werden die aufgespülten Massen 

zum größten Teil abgefahren und für Deich- und Straßenbaumaßnahmen eingesetzt. Hiernach 

verbleibt auf der Fläche der Aufbereitungsanlage eine Aufhöhung von 0,75 m über der ge-

genwärtigen Geländehöhe. 

 

Die anfallenden Kosten des Bauleitplanverfahrens werden von der Gemeinde Krummhörn ge-

tragen. 

 

Die für das Vorhaben wesentlichen Träger öffentlicher Belange wurden bereits im Rahmen des 

BImSchG-Antrages beteiligt und sind über die Planung hinreichend informiert. Für die Bauleit-

planung soll die frühzeitige Beteiligung daher mittels eines Scopingtermins durchgeführt wer-

den. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit soll im Rahmen einer Informationsveranstal-

tung stattfinden. Als Veranstaltungsort ist Greetsiel vorgesehen, da dann auch die potenziell 

betroffenen Bürger, die im Gebiet der Stadt Norden ansässig sind, einen kurzen Anreiseweg 

haben. 

 

 

  

 Der Rat beschließt:  

 

1. Die Aufstellung der 1. Änderung des B-Planes Nr. 87 (Ortsteil Leybuchtpolder) im Paral-

lelverfahren zur 106. Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 

BauGB wird beschlossen. Die Beschlüsse sind gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 

bekannt zu machen. 

 

2. Der Geltungsbereich ergibt sich aus der beigefügten Anlage. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Bauleitplanung die frühzeitigen Beteiligungen 

gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  

 

4.  Die Verwaltung wird beauftragt, für die Bauleitplanung die öffentliche Auslegung gem. 

§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

 

Protokollnotiz: 

Die Verwaltung wird vom Rat gebeten, die evtl. Belastung des Materials zu hinterfragen und zu 

prüfen, ob ggf. hierüber ein Vertrag mit der Nachbargemeinde notwendig wird. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 32 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 1 

 

 

 

zu 23 98. Änderung des Flächennutzungsplanes; Gebiet: "Tunnelstraße" - Abwägung, Feststellungsbe-

schluss 

 0903/2019/3.1 
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 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Rat der Stadt Norden hat am 23.06.2016 die Aufstellung der 98. Änderung des Flächennut-

zungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 128 „Tunnelstraße“ – 

2. Entwurf beschlossen, da dieser nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt 

werden kann. 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Betei-

ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB fand 

vom 31.08.2015 bis zum 18.09.2015 statt. 

 

Am 18.09.2018 ha der Rat der Stadt Norden die öffentliche Auslegung der beiden o.a. Bauleit-

pläne beschlossen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte 

im Zeitraum vom 22.10.2018 bis zum 30.11.2018.  

 

Die eingegangenen Stellungnahmen sowie die zugehörigen Abwägungsvorschläge sind der 

beigefügten Abwägungstabelle zu entnehmen.   

 

  

  

Der Rat beschließt:  

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt die Abwägungsvorschläge zu den über die Beteili-

gung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 22.10.2018 bis zum 

30.11.2018 eingeholten Stellungnahmen. 

 

2. Nach Überprüfung der eingegangenen Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt 

Norden aufgrund von § 1 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 58 NKomVG die Feststellung 

der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes.  

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 29 

 Nein-Stimmen: 3 

 Enthaltungen: 1 

 

 

 

zu 24 Bebauungsplan Nr. 128; Gebiet: "Tunnelstraße" - 2. Entwurf mit örtlichen Bauvorschriften - Ab-

wägung, Satzungsbeschluss 

 0904/2019/3.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Rat der Stadt Norden hat am 29.02.2002 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 128 

„Tunnelstraße“ und am 15.06.2010 die Änderung des Geltungsbereiches auf den jetzigen Stand 

beschlossen. Am 23.06.2015 hat der Rat der Stadt Norden aufgrund geänderter Rahmenbe-

dingungen die Rücksetzung des Planverfahrens beschlossen. Die Bezeichnung wurde zur Unter-

scheidung in Bebauungsplan Nr. 128 „Tunnelstraße“ – 2. Entwurf geändert und gleichzeitig die 

Aufstellung der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norden im Parallelverfah-

ren beschlossen.  

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Betei-

ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 31.08.2015 bis zum 

18.09.2015 statt.  
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Am 18.09.2018 hat der Rat die öffentliche Auslegung der beiden o.a. Bauleitpläne beschlossen. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 

22.10.2018 bis zum 30.11.2018.  

   

Die eingegangenen Stellungnahmen sowie die zugehörigen Abwägungsvorschläge sind der 

beigefügten Abwägungstabelle zu entnehmen. 

  

 

  

 Der Rat beschließt:  

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt die Abwägungsvorschläge zu den über die Beteili-

gung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 22.10.2018 – 30.11.2018 

eingeholten Stellungnahmen. 

 

2. Nach Überprüfung aller eingegangenen Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt 

Norden aufgrund von § 1 Abs. 3 BauGB, § 10 BauGB, § 84 NBauO und § 58 NKomVG den 

Bebauungsplan Nr. 128 „Tunnelstraße“ – 2. Entwurf mit örtlichen Bauvorschriften als Sat-

zung sowie die Begründung dazu. 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 29 

 Nein-Stimmen: 3 

 Enthaltungen: 1 

 

 

 

zu 25 Bebauungsplan Nr. 78, 1. Änderung; Gebiet: "Verkehrsübungsplatz Wildbahn"; Aufstellungsbe-

schluss, Beteiligungsverfahren 

 0920/2019/3.1 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Die Neugestaltung des Grünstrandes in Norden-Norddeich erzeugt eine Neuversiegelung von 

Böden in einer Größenordnung von ca. 1300 qm. 

Dieser Eingriff in Natur und Landschaft erfordert eine Kompensation an anderer Stelle. 

Geeignet hierfür ist die ca. 1500 qm große Freifläche des ehemaligen Verkehrsübungsplatzes 

auf dem Gebiet des Schulzentrums Wildbahn, der entsiegelt werden und von sonstigen unge-

nutzten technischen Gegenständen „befreit“ werden könnte. 

 

Im wirksamen Bebauungsplan Nr. 78 der Stadt Norden ist die betroffene Fläche als Verkehrsflä-

che mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsübungsplatz“ festgesetzt. 

Da diese Festsetzung, der geplanten Kompensationsmaßnahme widerspricht, ist die Änderung 

des Bebauungsplanes in diesem Bereich erforderlich. 

Festgesetzt werden soll hier eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft Pkt. 13.1 der Planzeichenverordnung (PlanZV).        

  

 

  

 Der Rat beschließt:  

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr 78, 1. Än-

derung für den Bereich des Gebietes „Verkehrsübungsplatz Wildbahn“. 
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2. Die Verwaltung wird beauftragt die Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlichen Belange gem. §§ 3 und 4 BauGB durchzuführen. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 33 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 0 

 

 

 

zu 26 Bewirtschaftung von Schulbudgets über kommunale Schulgirokonten 

 0907/2019/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat bei 11 Kommunen die Bewirtschaftung von 

Schulbudgets über kommunale Schulgirokonten geprüft. Eine dieser Kommunen war die Stadt 

Norden. 

Gemäß § 5 Kommunalprüfungsgesetz ist die Zusammenfassung über den wesentlichen Inhalt 

des Schlussberichtes unverzüglich dem Hauptorgan der kommunalen Körperschaft bekannt zu 

geben. 

 

Die Kurzfassung der Prüfungsergebnisse für die Stadt Norden im Bericht des LRH vom12.02.2019 

ist als Anlage beigefügt. 

 

Die Stadtverwaltung wird die bisherigen Regelungen kritisch prüfen und zum 01.01.2020 eine 

organisatorische Neuordnung vornehmen. 

 

 

  

  

Der Rat nimmt Kenntnis. 

 

  

 

zu 27 Anträge zur Verweisung an die zuständigen Ausschüsse 

  

 

zu 27.1 Norden ruft den Klimanotstand aus; 

Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 11.06.2019 

 0943/2019/1.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Die Fraktion Bündni90/Die Grünen beantragt mit Schreiben vom 11.06.2019 den Resolutionsbe-

schluss zum Thema „“Norden ruft den Klimanotstand aus“.  

 

Zur Begründung wird auf den Antrag vom 11.06.2019 verwiesen. 

 

  

  

Der Rat beschließt:  

 

Die Angelegenheit wird zur weiteren Beratung an den Umwelt-, Energie- und Verkehrsaus-
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schuss verwiesen.  

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 33 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltungen: 0 

 

 

 

zu 28 Dringlichkeitsanträge 

  

 Keine.  

 

zu 29 Anfragen, Wünsche und Anregungen 

  

  

  

 Bürgermeister Schmelzle weist auf den „Tag des Fahrrades“ am 07.07.2019 hin. Es werde auch 

wieder Geschenke für die Teilnehmer geben. Zudem werden auf der Norddeicher Straße und 

der Alleestraße (L 27) in den nächsten Wochen auch die Fahrbahnmarkierungen für die Rad-

fahrer angebracht. 

 

 

zu 30 Durchführung der Einwohnerfragestunde 2. Teil 

  

  

  

 Es wurden keine Fragen gestellt.  

 

 

zu 31 Festlegung des nächsten Sitzungstermins 

  

  

 Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Norden findet am 17.09.2019 um 17.00 Uhr statt. 

 

 

  

 

zu 32 Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil) 

  

  

  

 Der Vorsitzende schließt um 18:01 Uhr die Sitzung. 

 

  

  

 

Der Vorsitzende Der Bürgermeister Die Protokollführung 

   

   

   

   

   

   

-Reinders- - Schmelzle - -Reemts- 
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